Stärkung von MigrantInnen/organisationen

in der entwicklungspolitischen Arbeit

Herausforderungen und Chancen

für die Stiftung Nord-Süd-Brücken

Vorbemerkung:

Die Benachteiligung von MigrantInnen in der bundesdeutschen Gesellschaft ist offensichtlich. Auch in entwicklungspolitischen Institutionen sind MigrantInnen unterrepräsentiert bzw.

nicht sichtbar. In den entwicklungspolitischen Einrichtungen arbeiten so gut wie keine MigrantInnen. Bei der Entsendung sogenannter „Entwicklungshelfer“ und Freiwilliger liegt der Anteil von Entsandten mit Migrationshintergrund – laut Selbstauskunft der Entsendedienste - zwischen ein und zwanzig Prozent. Eine der wenigen Nischen für MigrantInnen ist die Honorartätigkeit im Rahmen der schulischen/außerschulischen Bildungsarbeit. Hier gibt es einige Einrichtungen (z.B. EPIZ oder GSE), die kontinuierlich mit MigrantInnen als ReferentInnen arbeiten.

Die Stiftung Nord-Süd-Brücken hat in der Vergangenheit immer wieder Anträge von

selbstorganisierten MigrantInnen bekommen: für Auslandsprojekte und auch für Vorhaben

der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Anteil von Anträgen selbstorganisierter MigrantInnen bezogen auf die Gesamtzahl der Anträge ist mit knapp 3% - unter Berücksichtigung des geringeren Anteils von MigrantInnen in den Neuen Bundesländern – nicht so gering. Jedoch liegt der Prozentsatz der bewilligten Projekte mit 1,9% deutlich darunter. Und während im Schnitt zwei Drittel aller Projektanträge bewilligt werden, ist es bei Anträgen von MigrantInnenorganisationen nur ein Drittel. Entweder die Anträge entsprechen nicht einmal minimal unseren Anforderungen oder die Vorhaben sind mit unseren Förderrichtlinien nicht zu vereinbaren oder die beantragte Förderung liegt den verwandten Förderbereichen Integration, Interkultur, Flüchtlingsarbeit, Antirassismus. 

I. Selbstbeschreibung:

Am 30.05.08 führte die Stiftung einen Workshop zu diesem Thema durch. An diesem nahmen 39 Interessierte teil, 19 kamen aus unterschiedlichen MigrantInnenorgranisationen bzw. aus gemischten NRO.  Im Wesentlichen wurde dort die oben genannte These der Marginalisierung von MigrantInnen in der bundesdeutschen EZ bestätigt. Über die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit wurden u.a. gesagt:

a) Finanzierung: Es gibt nur geringe finanzielle Möglichkeiten (meist kleine Spenden und Mitgliederbeiträge). Projektfinanzierungen sind unsicher und zeitlich begrenzt. Es gibt so gut wie keine bezahlten Personalstellen. Hierdurch ist die Arbeit der Organisationen bereits strukturell sehr stark eingeschränkt. Professionelle und langfristige Projektentwicklung und -planung sind auch auf Grund der prekären finanziellen und politischen Situation der MigrantInnen nicht möglich. Größere Projekte wären jedoch wichtig, um auch Personal finanzieren zu können. Des weiteren ist es für MigrantInnenvereine oft nicht möglich, die geforderten 10% Eigenmittel einzubringen. 

b) Zugang zu weiteren Ressourcen: Oft fehlt MigrantInnenorganisationen das Wissen über Strukturen und Ressourcen in der EZ und erschwert so die Mittelakquise für die Realisierung eigener Projekte. Ebenso mangelt es häufig an Wissen über Projektentwicklung und – realisierung (PCM). In Einzelfällen erschweren mangelnde Deutschkenntnisse noch den Zugang zu Geldmitteln bzw. die erfolgreiche Akquise. Allgemein wird die deutsche „Förderpolitik“ – u.a. auf Grund sprachlicher Benachteiligung – als verwirrend, untransparent und schwierig zu bewerkstelligen erlebt. Diesbezüglich besteht ein allgemeines Bedürfnis nach Beratung und Qualifizierung.

c) Umfeldbedingungen: Es gibt kaum „Vorbilder“ (sog. best-practise-Beispiele), an deren Arbeit (neue) MigratInnenorganisationen sich ein Beispiel nehmen und bei denen sie sich Rat und Unterstützung holen könnten. Zudem stehen MigrantInnenvereine auch in Konkurrenz zu anderen NRO, die oft bessere Voraussetzungen und besseren Zugang zu Ressourcen haben. Schließlich 

gibt es wenig Engagement „in den eigenen Reihen“, da ehrenamtliche Arbeit in einer ohnehin prekären finanziellen Situation häufig eine zusätzliche Belastung für MigrantInnen darstellt.
d) Wahrnehmung: Von mehreren VertreterInnen wurde hervorgehoben, dass MigrantInnenorganisationen sich von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren der EZ „nicht gehört“ und nicht wertgeschätzt fühlen. Die Frage wurde gestellt, wie wichtig die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der MigratInnenorganisationen den Geldgebern (bzw. der Stiftung Nord-Süd-Brücken) ist?

Zudem wird bemängelt, dass die Präsenz von MigrantInnen  in der (Kommunal-, Länder-,Bundes-) Politik sehr gering bis gar nicht vorhanden ist. Es fehlt also auch eine politische Lobby.

II. Warum sollte sich die Stiftung bei der Förderung von MigrantInnenorganisationen stärker engagieren?

Mit Bezug auf unser Selbstverständnis,  unsere Richtlinien und Förderpraxis lassen sich drei Argumente finden, warum sich die Stiftung in diesem Bereich stärker engagieren sollte:

a)  Grundsätzlich entspricht die Selbstorganisation und Selbstvertretung einer Gruppe von Betroffenen dem Förderansatz der Stiftung. Dieses Prinzip sollte nicht nur für die Zielgruppen/Akteure bei Auslandsvorhaben gelten, sondern auch in der Inlandsarbeit, wenn sich in der bundesdeutschen Gesellschaft MigrantInnen organisieren, um ihre (entwicklungs)politischen Interessen und Positionen zu vertreten. 

b) In der Förderung stellen wir fest, dass einige NRO bereits auf die Expertise von MigrantInnen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit setzen und damit gute Erfahrungen machen/Ergebnisse erzielen. Im Rahmen des Workshops haben MigrantInnen darauf hingewiesen, dass ihr spezifischer/einmaliger Beitrag in der Bildungsarbeit darin besteht, dass sie über Authentizität  und interkulturelle Kompetenz verfügen und auch als „Brückenbauer“ zwischen Kulturen fungieren.  Dieses Potenzial sollte die Stiftung im Sinne der Ziele der Bildungsarbeit stärker fördern und auch weiter vermitteln bzw. zur Vernetzung beitragen.

c) Die Selbstorganisation von MigrantInnen und ihr Einsatz in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit befördern letztlich ein weiteres Ziel: Die Stärkung der MigrantInnenvereine, ihre öffentliche Präsenz, ihr konkretes Handeln und ihre Wissensvermittlung sind allesamt kleine aber wichtige Schritte im Kampf gegen alltäglichen Rassismus in den Neuen Bundesländern. Vor Ort, gerade in den kleinen Städten und im ländlichen Raum,  kann ihr „Auftritt“ als eine offensive zivilgesellschaftliche Intervention gegen Nationalismus und Chauvinismus gesehen werden (natürlich nur entsprechend gesichert.) 

III. Handlungsbedarf und Umsetzung 

Konkreter Handlungsbedarf und mögliche „Policy“-Entscheidungen, die dann eventuell auch die Richtlinien betreffen werden, ergibt sich in den folgenden vier Bereichen:

a)  Beratung & Antragstellung

Gewünscht wird eine Beratung und Qualifizierung in Förderanträge schreiben. In diesem Zusammenhang wurde ein vereinfachtes Antragsprocedere vorgeschlagen und angeregt, Anträge auch in anderen Sprachen einreichen zu dürfen. Unklug wäre es, für MigrantInnen ein vereinfachtes Antragsformular zu kreieren, denn dies würde kommunizieren, MigrantInnen sind dümmer als Deutsche. Was jedoch eh grundsätzlich geplant ist, ist unser Antragsschema zu vereinfachen. Dies würde dann auch MigrantInnen helfen. Zudem ist sicherlich sinnvoll, sowohl für Auslands- als auch für Inlandsvorhaben Musteranträge zu entwickeln, an denen sich dann auch MigrantInnenvereine orientieren können. Der Vorschlag, Anträge in anderen Verkehrssprachen zu schreiben,  ist in der Umsetzung schwierig und würde die GS und den Vorstand vor organisatorische Probleme stellen. Alternativstrategien sind u.E. Beratung und Begleitung durch die Landesnetzwerke,  Mobilisierung des deutschen UnterstützerInnen-Umfeldes sowie mögliche Tandembildung mit deutscher NRO. 

Actions:

· Die GS schlägt bis zur Septembersitzung des Vorstandes Vereinfachungen des Antragsschemas vor;

· 2  Musteranträge (Ausland/Inland) werden auf Homepage etc. bereit gestellt (eventuell mit Glossar)

· Durchführung eines Workshops in Leipzig für MigrantInnen-Vereine zum Thema „Anträge schreiben“; Der WS wird gemeinsam mit dem eed und ev. Leipziger NRO durchgeführt; geprüft wird, ob das Seminar auch eine Vernetzung anhand von Best-Practise-Beispielen beinhalten sollte oder ob dies eine Überfrachtung wäre. Finanzierung gemeinsam mit eed, bei Gremien müsste ein weiteres Eigenprojekt beantragt werden. 

b) Förderung

Eine Forderung bezog sich auf die Bereitstellung spezieller Fördertöpfe für MigrantInnenorganisationen, der die Selbstorganisation von MigrantInnen fördert und von diesen selbst verwaltet wird. 

Wir denken,  unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. müsste die Forderung schon von einer Gruppe von Migrantenorganisationen vorangetrieben werden) könnte sich die Stiftung an diesem Prozess der Lobbyarbeit beteiligen.  Uneinig sind wir uns noch darüber, ob die Stiftung in einen solchen Fonds auch eigene Mittel einzahlen würde.  

Dies GS spricht sich gegen eine Quotierung der eigenen Fördermittel (nach dem Motto 4-5% für MigrantInnenprojekte) aus.  Wir finden es bei der Förderung durch die Gremien und GS aber sinnvoll, den Gedanken der Förderung der Selbstorganisation von MigrantInnen im „Blick zu haben“, vorausgesetzt der Antrag entspricht grundsätzlich unseren Fördermodalitäten. 

Des Weiteren wurde die Bereitstellung von Mitteln aus der Personalkostenförderung für MigrantInnenvereine gefordert. Angesichts der zuvor benannten prekären Rahmenbedingungen und der Schwierigkeit, kontinuierlich arbeiten zu können,  findet die GS diese Forderung interessant und berechtigt. Wir können uns vorstellen,  dass z.B. zwei PKF-Stellen bei MigrantInnenorganisationen, die in der entwicklungspolitischen Arbeit tätig sind, gefördert werden. Selbstverständlich müssen die Kriterien des 5. PKF auch auf für die MigrantInnenprojekte gelten,  beziehungsweise eine besondere Förderung der zwei MigrantInnenorganisationen müsste sich aus den Kriterien ableiten. In jedem Falle müsste dabei das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) beachtet werden. 

Eine sehr konkrete und praktische Forderung bezog sich auf die Aufhebung des geforderten Eigenanteils. Die Forderung ist nachvollziehbar eingedenk der beschriebenen schlechten finanziellen Ausstattung von MigrantInnenorganisationen. Eine mögliche Umsetzung dieser Forderung führt natürlich zu einem Widerspruch bzw. Konflikt in den Förderrichtlinien. 

Die GS spricht sich dafür aus,  entweder MigrantInnenorganisationen „offensiv“  mit den 15% Verwaltungskosten vertraut zu machen (dies löst das Dilemma der 10% Eigenmittel  ein wenig auf), oder aber in den Gremien folgende Änderung der Förderrichtlinien zu diskutieren: „ Die Stiftung fördert maximal 90% der Gesamtkosten.“ Das hieße,  wir unterscheiden künftig nicht mehr zwischen wirklichen Eigenmitteln (Spenden, Mitgliedsbeiträge, Sponsoring) und Drittmitteln (Anträge bei anderen Förderern).  

Mehrere Vereine mahnten an, kulturelle Projekte als Bestandteil, Vehikel und Vermittler entwicklungspolitischer Arbeit künftig stärker zu fördern. Hier gab es in der Vergangenheit seitens der Stiftung eher Zurückhaltung und Ablehnung. Unsere Position ist ähnlich der von InWEnt: Kulturelle Aspekte können gefördert werden, wenn sie eingebettet sind in einen entwicklungspolitischen Vermittlungsprozess bzw. diesen befördern. Wir klären mit Anita von InWEnt, welche Formulierung die benutzen und schreiben dann selbst einen entsprechenden Passus. 

 Actions:

· Entscheidung der Frage Quotierung ja/nein; die GS ist gegen eine Quotierung!

· Diskussion und Begründung für PKF-Förderung von MigrantInnen in den Gremien, die GS spricht  sich für zwei PKF-Stellen für MigrantInnenvereine aus, vorausgesetzt gesetzte Kriterien werden erfüllt;

· Definition „Wann & wie“ fördern wir bestimmte Kulturmaßnahmen in der epol. Bildungsarbeit; GS formuliert entsprechenden Passus

c) Vernetzung & Qualifizierung:

Spürbar ist der Wunsch nach einer stärkeren Vernetzung der MigrantInnenorganisationen untereinander und auch mit anderen NRO. Der Workshop war in diesem Sinne für viele eine neue und produktive Plattform - und das Bedürfnis, sich austauschen, war groß. Vorgeschlagen wurde,  dass sich MigrantInnenvereine auch untereinander gegenseitig beraten können bzw. etabliertere und erfahrenere Vereine ihre Erkenntnisse weitergeben. Auf diese Weise könnten auch „Best-practise“-Beispiele gestreut werden. Ein weiterer Vorschlag ging in die Richtung, dass Wissenstransfer und Austausch auch über sogenannte Tandems (MigrantInnenverein und dt. NRO)  erreicht werden kann. Praktisch könnte dies z.B. über eine gemeinsame Antragstellung laufen. 

Die Stiftung wurde auch aufgefordert, bei Anträgen der schulischen/außerschulischen Bildungsarbeit die jeweiligen Antragsteller „aktiv“ auf den Einsatz/die Integration von MigrantInnen als Referenten hinzuweisen.

Actions: 

· Fortsetzung des begonnenen Dialoges im Herbst 2008, eventuell in Form des Workshopangebots mit eed zu best-practise (Teil des Seminars zu Antragstellung) 

· In Kooperation mit EPIZ, GSE, Landesnetzwerken  u.a. aktive Vermittlung  von MigrantInnen als ReferentInnen;

d) Repräsentanz

„Wir werden nicht gesehen und sind nicht vertreten“ hieß es immer wieder auf dem Workshop. Deswegen gilt es,  sowohl inhaltlich/thematisch als auch strukturell MigrantInnen in der EZ sichtbar zu machen. Für die Stiftung kann/sollte das heißen,  (und teilweise machen wir das ja schon als eine der wenigen EZ-Organisationen) , MigrantInnen und VertreterInnen aus dem Süden bei unseren eigenen Veranstaltungen, als ReferentInnen, ModeratorInnen und andere Dienstleister stärker einzubeziehen. Auch sollten VertreterInnen von MigrantInnenorganisationen  in unseren Gremien berücksichtigt werden, bzw. wir sollten aktiv auf solche zugehen und anfragen. 

 Actions:

· Identifikation und Ansprache von MigrantInnen für die nächste Rats- und Vorstandsperiode (als NRO-Vertreter und Experten).  Einige Namen zirkulieren schon.
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